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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1925

Norm

KO §63

Rechtssatz

Bei der Bestimmung des zur Erö nung eines Konkurses zuständigen Gerichtes ist vorerst nach § 63 KO der Sprengel

jenes Gerichtshofes erster Instanz entscheidend, in dem der Gemeinschuldner sein Unternehmen betreibt, und zwar

auch dann, wenn es sich um einen der im § 64 KO genannten Gemeinschuldner handelt.
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